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trockneter Pflaumen und Pflaumenmuses. —  418. Handelsverkehr mit landwirtschaftlichen Haustieren. — 
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angehörigen. — 420. Todesurteil. — 421. Gerichtsurteil.

416. 

Kundmachung des k. u. k. M ilitär-General-Gouver
nements vom 12. September 1916, V. Bl. Nr. 104.*
Einführung der Fabriksinspektion im Okkupationsgebiete.

1. Zwecks Überwachung der Durchführung aller 
durch die sozialpolitische Gesetzgebung den in indu
striellen Unternehmiuifgten angestelkei#'.'(Arbeitern zu- 
gestandeinen Fürsorgemassnahmen wird im Okkupa
tionsgebiete der Fabriksinsipektionsdienst eingeführt und 
demselben als integrierender Teil die Überwachung des 
1)ampfkesselbetriehes ungegliedert.

Die Fabriksinspektioin wird von einzelnen Fahriks- 
insipektoren .ausgeübt; für d ie D ampfke s sei übe r vp  c h u n g 
kommen ausserdem autorisierte Vereine und Zivilor
gane in Betracht.

Die Oberaufsicht über beide Dienste führt der 
beim M.-G.-G. anges,teilte Fabrifcs-Oiberinspektor.

2. Alle Pvechte und Pflichten, welche laut den Be
stimmungen dre& russischen Gewerbegesetzes für die 
Fabriksinspektion in Geltung standen, bleiben, aufrecht.

3. Für die Amtienmg der Fabrifcs,Inspektoren, wird 
das Okkupationsgebiet vorläufig in zwei Aufsichtsbe
zirke geteilt und das Gebiet derselben wie folgt be
stimmt:

I. Aufsichtsbezirk mit dem Amtssitze in Lublin, 
die Kreise: Bitgoraj, Ghetm, Hrubieszow, Janöw, Ko- 
zienice, Krasnostaw, Lubartöw, Lublin, Opatöw, Pu-

lawy, Radom, Sandomierz, Tornaszö\L, Wierzbnik und 
Z am os c.

II. Aufsichtsbezirk mit dem Amtssitze in Kielce, 
die Kreise: Busk, Dahrowa, Jedrzeijöw, Kielce, Konsk, 
Miechöw, Noworadoiusik, Olkusz, Opoczno, Pinczöw, 
P iotrköw und- - WI oszczowia.

In Bezug auf die Dampfkesselüberwachung gilt 
im allgemeinen dieselbe Einteilung. Der Wirkungskreis 
der einzelnen Dampfkesselübeiiwachungsivereiine und der 
autorisierten Zivilorgane wird später bekanntgegeben 
werden.

j .Beni DainpfkeiSetbenüLzern bleibt es freigestellt, in 
nerhalb der in Bezug auf die Dampikesselüberwaohuing 
getroffenen Rayonierung entweder den Fabriksinspektor, 
einen der für das Okkupationsgebiet autorisierten Ver
eine oder ein autorisiertes Privatorgan behufs Kontrolle 
ihrer Dampfkessel im Anspruch zu nehmen.

Die DampfkessehibeWachung erfolgt im  allge
meinen nach den bislang in Geltung gestandenen Vor
schriften. Allfällige Änderungen werden seinerzeit be
kanntgegeben werden.

4. Die Tätigkeit eines Fabriksinspektars umfasst 
in der Regel alle Produktioinssiätlen (Betriehsanlagen, 
Fabriken und Manufakturen) des ihm zugewiesenen 
Aufsichtsibeziike^,-: welche die gewerbsmässige beizw. 
fabriksmässigS Erzeugung von Waren bezwecken..

Die Fabriksin spekloren unterstehen dem Fabriks- 
Oberinspektor und samt diesem dem M.-G.-G.
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5. Von dem Wirkungskreise der Fabriksinspekto- 
ren sind ausgenommen:

a) Private Bergbaubetriebe und Bergwerke;
b ) Eisenbahnbetriebe;
c) Die Torfgewinnung.
6. Die Aufgabe der Fäbriksinspektoren gegenüber 

den Arbeitgebern und Arbeitnehmern besteht im der 
Überwachung der Durchführung der gesetzlichen, In
der russischen Gewerbeordnung bezw. in den Verord
nungen der k. u. k. Militärverwaltung präzisiertem Vor
schriften, betreffend:

a) die Vorkehrungen und Einrichtungen, welche 
die Gewerbsinhaber zum Schutze deS Lebens und der 
Gesundheit der Arbeiter, sowohl in den Arbeitsräuinen, 
als in den Wohmräumen, falls sie solche l^eiistellen, zu 
treffen verpflichtet sind;

b) die Verwendung von Arbeitern, die tägliche Ar
beitszeit und die periodischen Arbeitsunterbrechungen;

c) , die Führung von Arbeiterverzeichnissem und 
das Vorhandensein von Dienstordnungen, die Lohn
zahlungen und Arbeiterausweise;

d) die Verwendung sowie die gewerbliche und die 
Schulausbildung der jugendlichem Hilfsafrbeiter;

e) das gegenseitige Verhältnis zwischen dem Fa
brikanten und den Arbeitern.

7. Der Fabriksinspektor hat den Kreigkommaii- 
den bei der Handhabung der einschlägigem Bestimmun
gein der Gewerbeordnung als benufsichtigemdes und be
ratendes Faohorgan behilflich au sein.

Bei Gesuchen um Genehmigung von Betriebsan
lagen, oder von Änderungen an bereits gejÄhmigten, ist, 
insoweit hiebei Rücksichten auf das Leben und die Ge
sundheit der Arbeiter in Frage kommen, jederzeit das 
Gutachten des Fabriksinspektors einzuholen.

8. Zur Erfüllung seiner Aufgabe hat der Fabriks- 
inspektoT sich durch fortlaufende Revision der seiner 
Aufsicht unterstellten Urrternehniuingen, von den, seinen 
Wirkungskreis berührenden Verhältnissen derselben, 
eingehende Kenntnis zu verschaffen.

Er hat weiters zwischen den Interessen der Ar
beitgeber einerseits und der Arbeitnehmer anderseits, 
auf Grund seiner fachlichen Kenntnisse und amtlichen 
Erfahrungen, in billiger Weise zu vermitteln, und so
wohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern ge
genüber, eine Vertrauensstellung zu gewinnen, welche 
ihn im den Stand setzt, zur Anbahnung und Erhaltung 
guter Beziehungen zwischen den beiden Kategorien bei
zutragen.

9. Den Exekutivorgianen der Fabriksinspektion 
w ird das Recht eingeräumt, ihren dienstlichen, schrift
lichen Parteienverkehr und denjenigen mit Behörden
I. Instanz direkt bewerkstelligen zu dürfen.

10. Die Beamten der Fabriksiiispektion erhalten 
vom M.-G.-G. amtliche Legitimationen und eine Amts

stampiglie mit der Aufschrift: »Der k. u. k. Fabriks- 
Oberinspektor« bezw. »Der 1c. u. 1c. Fabriksinspektor«.

11. Dem Fabriksinspektor ist, sobald er sich als 
solcher, durch Vorzeigung einer vom M.-G.-G. ausge- 
stellten Legitimation ausgewiesen hat, der jederzeitige 
Eintritt, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, im alle Ab
teilungen der Gewerbeunternehmuing, mit Ausnahme 
der den Verwaltungsmitgliedern gehörenden Wohnun
gen .(wenn diese Personen von den Arbeitern abgeson
dert wohnen), wie nicht minder .in alle bei der Fabrik 
bestehende, für Arbeiter bestimmte Einrichtungen — 
(Wohnungen, Spitäler, Asyle, Kinderasyle, Krippen, 
Schulen, Badezimmer, Verkaufsstellen usw.) — ge
stattet.

Demgemäss ist die Legitimation sowohl für die 
Portiere, wie auch für alle, einzelnen Fabriksabteilun
gen vorstehende Personen (Meister, Werkführer usw.) 
bindend.

Der Gewerbeinhaber oder dessen Stellvertreter 
sind berechtigt, den Fabriksimspäktor bei der Inspektion . 
zu begleiten.

Der Fabriksinspeljtor hat die Befugnis, jede Per
son, welche in der Unternehmung beschäftigt ist, auch 
die Gewerbsinhaber oder dessen Stellvertreter überall, 
wo der Arbeitsbetrieb der betreffenden Unterinemung 
sfattfimdet, über die in seinen Wirkungskreis einschla- 
g^ndem Agenden, nötigenfalls ohne .Zeugen, [jedoch tun
lichst ohne Störung des Betriebes zu vernehmen.

Über Verlangen -des Fabriksinspektors sind die 
Gewerbeinhaber oder deren Stellvertreter verpflichtet, 
die auf ihre Betriebsanlage bezüglichem Genehmigungs- 
urkundein, nebst den dazu gehörigen Plänen und Zeichi 
nungen, vorzuweisen.

12. Findet der Faibriksimspektoir, dass in einem, 
ihm unterstehenden Betriebe jene Bestimmungen, wel
che in den Bereich se ijK  Wirksamkeit (§ 6) fallen, 
nicht gehörig gehand habt werden, so hat er die sofor
tige Abstellung derartigen Gesetzwidrigkeiten oder Übel
stände vom Gewerbeinhaber zu verlangen und im 
Weigerungsfälle, bezw. wenn die nächste Revision ein 
in Bezug auf die gestellten Forderungn negatives Re
sultat ergeben sollte, eine Anzeige an das zuständige 
Kreiskommandoi, behufs Einleitung der ordentlichen 
Amtshandlung zu erstatten.

Die Kreiskommanden haben ihre Verfügungen 
über die vom Fabriksinspektor erstatteten Anzeigen so
fort dem Fabriiksimspelctor mitzuteilen, welchem es frei
steht, gegen die getroffene Entscheidung beim M.-G.-G. 
Einspruch zu erheben, welcher die Wirkung hat, dass 
diese Angelegenheit .zur höheren Entscheidung vorge
legt werden muss.

13. Wenn eine der im § 11 bezeiehneten Personen 
dem F abpiks in,sipektoir den Eintritt in die zu inspizie
renden Lokalitäten verweigert, sich der von ihm ver
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langten Aussige entzieht oder andere davon abhält, 
falsch aussiagt oder andere au einer falschem Aussage 
zu bewegen sucht, endlich wenn dein Gevfe(r)hsihha4eV 
oder sein Stellvertreter die auf ihre Betriehsanlage be
züglichen Genebinigimgsurkunden, Pläne oder Zeich
nungen vorzuweiseii verweigert, so macht sich der Be
treffende, sofern nicht der Tatbestand einer nach dem 
allgemeinen Gesetze zu ahnenden Handlung vorliegt, 
einer Übertretung schuldig und wird von dem 'zustäfi- 
digen Kreiskommando nach Massgahe der Vorschrif
ten der Gewerbeordnung bestraft.

14. Die Fabriksinsfleklorcn sind durch ihren 
Amtseid zur Geheimhäiphg d«ff zu ihrer Kenntnis ge
langten Geschäfts- und Betrieibsverhältnisse verpflich
tet, namentlich haben sie über die ihnen vom den Ge- 
wcrbsuiilcn/ehniern als geheim bezeichneten techni
schen Einrichtungen, Verfalirungswersen und etwaig#, 
Eigentümlichkeiten des Betriebes das strengste Geheim
nis zu bewahren.

417. 

Verordnung des k. u. k. M ilitär-General-Gouver
nements vom  11. November 1916, V. Bl. Nr. 105.

Vorratsaufnahme getrockneter Pflaumen und Pflaumen
muses.

Auf Grund des.- § 2 der Verordnung des Armee- 
Ohetkommandanten vom 4. Oktober 1916, Verordnungs
blatt Nr. 70, wird folgendes verfügt:

§ 1.
Anzeigepflicht.

Jeder, der getrocknete P fla u m »  -oder Pflaumen
mus in Mengen über 1/2 russrsrfies Pud im seinem Ge
wahrsam hat, gleichgültig, ob erüligentümer der Ware 
oder bloss Verwahrer derselben ist, hat seine bezügli
chen Vorräte unter Angabe der Gattung, der Menge, 
des Lagerungsortes und der genauen Adresse des Eigen
tümers der Ware bis l ä n g s t  e m s 1. D e z e m b e r 1916 
beim k. u. k. Gendarmeriepostenkommando des Lage
rungsortes der Ware schriftlich oder mündlich amzu- 
melden.

Bestellte, jedoch noch auf dem Transporte befind
liche Mengen dieser Waren hat der Besteller ebenfalls 
bis zu der vorgenannten Frist vorkhriftsmässig anzu
melden und gleichzeitig mitzuteilen, bei wem er die 
Ware bestellte und bis zu welchem Termine sie vor
aussichtlich ein treffen wird.

Mengen unter Vs russischen Pud sowie diesbe
zügliche, im Besitze der Heeresverwaltung befindliche 
Vorräte sind nicht anzeigepflichtig.

Behördliche Aufsicht und Strafbestimmungen.
Die Überwachung der Erfüllung der Anzeigepflicht 

sowie die Überprüfung der Anmeldungen wird das 
Kreiskommando gemäss der Verordnung des Armee- 
Oberkommandanten vom 4. Oktober 1916, Verordnungs
blatt Nr. 70, veranlassen.

Dem Kreiskommando obliegt auch die Handha
bung der Strafbestimmungen des § 8 der obgenannten 
Verordnung unter Beachtung der Vorschriften der 
Verordnung des Armee-Oberkommandanten vom 19. 
August 1915, Verordnungsblatt Nr. 30, betreffend das 
Verfahren und die Verwendung der Strafgelder und 
der Erlöse für verfallen erklärte Waren.

§ 3.

Wirksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund

machung in Kraft.

418. 

Verordnung des k. u. k. M ilitär-General-Gouver- 
nements vom 12. November 1916, V. Bl. Nr. 106.

Handelsverkehr mit landwirtschaftlichen Haustieren.
Auf Grund des § 1, Punkt 2, der Verordnung des 

Armee-Oberkommandanten vom 8. September 1916, 
Vedordnungsblatt Nr. 68, betreffend den Schutz der 
landwirtschaftlichen Haustiere, wird verordnet, wie 
folgt:

§ 1.
Handelskonzess.o'i.

Zum gewerbsmässigen Handel mit Pferden, Eseln, 
Maultieren, Rindern und Schweinen, ist die Bewilli
gung (Konzession) des Kreiskommandos notwendig, 
in dessen Amtsgebiete der Betrieb stattfinden soll.

Das Gewerbe darf auf Grund derselben Kon
zession nur im Amtsgebiete des Kreiskommandos aus
geübt werden, das die Konzession erteilt hat.

Über die Bewilligung wird eine Urkunde (Kon
zessionsurkunde) ausgestellt.

§2 .

Überfuhrbewilligung.
Der Transport, der Trieb, das Führen sowie jede 

sonstige Beförderung der im § 1 bezeichneten Tiere aus 
einem Kreise in einen anderen (Überfuhr) darf nur mit 
Bewilligung (Überfuhrbewilligung) des Kreiskomman
dos erfolgen, aus dessen Amtsgebiete die Tiere ausge
führt werden sollen.

1 2 .
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Im Gesuche um die Überfuhrbewilligung muss 
der Zweck der Ausfuhr, der Bestimmungsort, die Zahl 
und Gattung der auszuführenden Tiere' und die Ge
meinde, aus der die Tiere ausgeführt werden sollen, 
angegeben sein.

§ 3.
Vidierung der Bewilligungsurkunde.

Auf Grund der Überfuhrbewilligung darf die Aus
fuhr erst erfolgen, nachdem hievon heim Kreiskom- 
mandqjdes Ausfuhrortes Meldung erstaltet wurde. Die 
Meldung wird vom Kreiskommando auf der Bewilli
gungsurkunde unter Angabe des Datums des Abtrie
bes und der Zahl der abgetriebenen Tiere bestätigt.

§ 4.
Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung werden vom 
Kreiskommando nach Artikel II, § 1, der Verordnung 
des Armee-Oberkommandanten vom 19. August 1915, 
Verordnungsblatt Nr. 36, an Geld bis zweitausend Kro
nen oder mit Arrest bis zu sechs Monaten bestraft. Ne
ben der Strafe kann auf Grund der Verordnung des 
Armee-Oberkommandanten vom 8. September 1916, 
Verordnungsblatt Nr. 68, § 1, Punkt 4, der Verfall jener 
Tiere verfügt werden, deren Behandlung den Gegen
stand des Straferkenntnisses bildet und die im Be
sitze des Verurteilten stehen.

§5.

Aufhebung älterer Vorschriften.
Die bestehenden Vorschriften über den Handels

verkehr mit landwirtschaftlichen Haustieren sind auf
gehoben. Lizenzen und Bewilligungen, die auf Grund 
der aufgehobenen Vorschriften ausgestellt wurden, sind 
ohne rechtliche Wirkung.

Die veterinärpolizeilichen Vorschriften bleiben 
durch die gegenwärtige Verordnung unberührt.

§6.

Wirksamkeitsbeginn.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verlaut

barung in Kraft.

419. 

Unterhaltsbeiträge für Familienangehörige 
von bei der Heeresbahn Nord verwendeten 

russischen Staatsangehörigen.
Das k. u. k. Armeeoberkommando hat mit Befehl 

vom 11. Oktober 1916. M. V. Nr. 114001/P. verfügt, dass 
den Familienangehörigen der bei der Heeresbahn Nord

verwendeten russischen Staatsangehörigen, welche 
entweder im Bezüge nur der Löhnung und Feldzulage 
oder eines Taglohnes bis zu höchstens 1 K. stehen, ah
1. Oktober 1916. Unterhaltsbeiträge mit 4Ct h. pro Kopf 
und Tag für jedes im gemeinsamen Haushalte lebende 
Familienmitglied im Alter von mehr als 5 Jahren und 
mit 20 h. für jedes Familienmitglied unter 5 Jahren 
schliesslich mit 40 h. täglich für alleinstehende Perscü. 
neu auszuzahlen sind.

Die Gesammtbeziige sämmllicher Mitglieder einer 
im gemeinsamen Haushalte lebenden Familie dürfen 
keinesfalls den Betrag von 30 K. pro Monat übersteigen.

420. 

Todesurteil.
Das Gericht des k. u. k. Kreiskommandos als 

Standgericht in Olkusz hat nach der am 21. November 
1916 durchgeführten standrechtlichen Hauptverhan
dlung gegen Johann T o m c z y k  wegen Verbrechens 
des Raubmordes nach §§ 413 und 414:2 MSTG. und 
des Verbrechens des Mordes nach §§ 413 und 414:4 
MSTG. zu Recht erkannt:

J o h a n n  T o m c z y k ,  am 5. Juli 1894 in Kory- 
czany geb., dortselbst zust. und wohnh., röm.-kath., 
ledig, Sohn des Franciszek und der Antonina, beschäf
tigungslos, kann etwas lesen und schreiben, vermögens
los, angeblich unbescholten,

i s t  s c h u l d i g ,
er habe

I. am 22. April 1916 gegen den vierzehnjährigen 
Theodor S z e s c d z i e s i a t y  in der Nähe des Waldes 
von Florentynöw, unweit der Strasse von Kepie nach 
Zarnowiec, indem er in der Absicht ihn zu töten, den
selben in eine grosse, mit Wasser gefüllte Grube warf 
und daselbst durch gewaltsames Untertauchen dessen 
Erstickung herbeiführte in der Absicht, um einige 
Päckchen Tabak und einige wenige Rubel, die S z e s c- 
d z i e s i % t y bei sich trug, mit Gewalttätigkeit gegen 
dessen Person an sich zu bringen, auf eine solche Art 
gehandelt, dass daraus der Tod des Theodor S z e s c 
d z i e s i a t y  erfolgte,

II. im September 1913 gegen seinem Arbeitskolle
gen Andreas M a c h  im Walde bei Kgpie, indem er 
zwar nicht in der Absicht ihn zu töten, aber doch in 
anderer feindseliger Absicht Messerstiche gegen dessen 
Kopf und Hals führte, auf eine solche Art gehandelt, 
dass daraus der Tod des Andreas M a c h  erfolgte.

Er hat hiedurch
ad I. das Verbrechen des Raubmordes nach §§ 413 

und 414:2 MSTG,
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ad II. das Yerbr. des Totschlages nach § 419 MSTG 
begangen und wird hiefür gem. §§ 415, 96 MSTG, § 444 
Abs. 2 MSTPO und der Vdg. des AOK/EOK vom 16. 
März 1915 Op. Nr. 32183 zur Strafe

d e s  T o d e s  d u r c h  d e n  S t r a n g  
verurteilt.

Dieses Urteil wurde vom zust. Kommandanten am 
24. November 1916 bestätigt und am 25. November um 
8 Uhr vormittags hierorts vollzogen.

42t, 

Urteil.
Der Grundwirt Johann Drapala aus Gotkowice 

wurde am 30./10. 1916 vom Militärgerichte in Olkusz. 
weil er sich am 23./9. 1916 Gendarmen gelegentlich 
der Requirierung eines Kalbes tätlich widersetzte, zu 
einem Jahre schwerem und verschärftem Kerker ver
urteilt.

Der k. u. k. Kreiskommandant:

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Kraköw. — Druk. W. L  Anczyca i SptfH.
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